
„Quellbrunnen im FL-Unterland” (D.Malin, B.Marxer). Die 
3 Erstplazierten des Wettbewerbs nehmen im Mai 1996 am 
Wettbewerb „Schweizer Jugend forscht" teil. 
Der Wettbewerb wird weiterhin alle 2 Jahre stattfinden, 
nächstes Mal im Jahre 1997. 

Naturschutzgesetz 

Im September 1995 fand die 1. Lesung im Landtag statt. 
Neben  mehreren Anregungen zu begrifflichen 
Konkretisierungen, wurden Fragen zum Einbezug der 
Gemeinden betreffend des Inventars, zu den Bestimmungen 
betreffend den „Eingriffen", zu den Kompetenzen des 
Landesforstamtes und hinsichtlich der Ausweisung von 
Natur- und Landschaftsschutzgebieten aufgeworfen. 
Die zweite Lesung findet voraussichtlich im Juni 1996 
statt. 
An der Eröffnung des Europäischen Naturschutzjahres 
forderte  die LGU die Verabschiedung des 
Naturschutzgesetzes im Jahr 1995. 

2.2 Stellungnahmen 

Stellungnahme zum Gesetz über die Orts- und 
Landesplanung 

Der Gesetzesentwurf bringt einige Neuerungen, die einer 
geordneten Raumnutzung dienen können. Trotzdem fehlen 
im Sinne einer modernen Raumplanung in Bezug auf 
ökologische Planung und die Mitwirkung der Bevölkerung 
entscheidende Elemente. Der Wald wurde vergessen. Das 
Gesetz ist im Allgemeinen sehr auf Konservierung 
ausgerichtet. Tätigkeiten wie Aufwerten, Schaffen oder 
Schützen sind nicht anzutreffen. Der Schutz kommt 
gegenüber der Nutzung zu kurz. Die Stellungnahme der 
LGU verlegt in einigen Artikeln das Schwergewicht des 
Inhaltes auf ökologische Gesichtspunkte. 

Energiespargesetz 

Das Energiespargesetz wird von der LGU grundsätzlich 
sehr begrüsst. Sie ist aber der Meinung, dass, unabhängig 
von diesem Gesetz der Standard weiterhin kontinuierlich 
verschärft werden soll. Um das Budget für die Förderung 
zu erhöhen, wäre es sinnvoll, die Treibstoffzollerhöhung 
speziell für den Energiebereich umzulagern, z.B. für die 
Förderung des Energiesparens. Als dritten wichtigen Punkt 
erwähnt die LGU die notwendige Förderung des 
einheimischen und erneuerbaren Rohstoffes „Holz". 

Berggebiet- und Hanglagengesetz 

Die Förderung der Landwirtschaft im Berggebiet und in 
den Hanglagen garantiert eine gewisse Bewirtschaftung 


